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§ 1 
Zweck des Gesetzes 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Grundlagen für den Handel mit Zertifikaten 
für Emissionen aus Brennstoffen zu schaffen und für eine Bepreisung dieser 
Emissionen zu sorgen, soweit diese Emissionen nicht vom EU-
Emissionshandel erfasst sind, um damit zur Erreichung der nationalen 
Klimaschutzziele, einschließlich des langfristigen Ziels der 
Treibhausgasneutralität bis 2050, und zur Erreichung der Minderungsziele nach 
der EU-Klimaschutzverordnung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz 
beizutragen. Zweck des nationalen Emissionshandelssystems ist die 
Bepreisung fossiler Treibhausgasemissionen. 

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Grundlagen für den Handel mit Zertifikaten 
für Emissionen aus Brennstoffen zu schaffen und für eine Bepreisung dieser 
Emissionen zu sorgen, soweit diese Emissionen nicht vom EU-
Emissionshandel erfasst sind, um damit zur Erreichung der nationalen 
Klimaschutzziele, einschließlich des langfristigen Ziels der 
Treibhausgasneutralität bis 20502035, der Ziele des Klimaschutzgesetzes 
(KSG) und zur Erreichung der Minderungsziele nach der EU-
Klimaschutzverordnung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz 
beizutragen. Zweck des nationalen Emissionshandelssystems ist die 
Bepreisung fossiler Treibhausgasemissionen. 

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Grundlagen für den Handel mit 
Zertifikaten für Emissionen aus Brennstoffen zu schaffen und für eine 
Bepreisung dieser Emissionen zu sorgen, soweit diese Emissionen nicht 
vom EU-Emissionshandel erfasst sind, um damit zur Erreichung der 
nationalen Klimaschutzziele, einschließlich des langfristigen Ziels der 
Netto-Treibhausgasneutralität bis 2050zum Jahr 2045, und zur 
Erreichung der Minderungsziele nach der EU-Klimaschutzverordnung 
sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz beizutragen. Zweck des 
nationalen Emissionshandelssystems ist die Bepreisung fossiler 
Treibhausgasemissionen. 

 

§ 2 
Anwendungsbereich 

§ 2 
Anwendungsbereich 

§ 2 
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Emission von Treibhausgasen aus den in 
Anlage 1 genannten Brennstoffen, die gemäß Absatz 2 in Verkehr gebracht 
werden. 

(2) Brennstoffe gelten mit dem Entstehen der Energiesteuer nach § 8 
Absatz 1, § 9 Absatz 1, § 9a Absatz 4, § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 1 oder 
Absatz 2, § 18 Absatz 2, § 18a Absatz 1, § 19b Absatz 1, § 22 Absatz 1, § 23 
Absatz 1 und 1a, § 30 Absatz 1, § 32 Absatz 1, den §§ 34, 35, 36 Absatz 1, § 
37 Absatz 2 Satz 5 und 6, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 1, § 38 Absatz 1, § 
40 Absatz 1, § 41 Absatz 1, § 43 Absatz 1 oder § 44 Absatz 4 Satz 2 des 
Energiesteuergesetzes als in Verkehr gebracht. Brennstoffe gelten ebenfalls als 
in Verkehr gebracht, wenn sich an das Entstehen der Energiesteuer ein 
Verfahren der Steuerbefreiung nach § 37 Absatz 2 Nummer 3 oder Nummer 4 
des Energiesteuergesetzes anschließt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Dieses Gesetz gilt auch für Aufgaben im Zusammenhang mit 
Maßnahmen nach diesem Gesetz zur Kompensation der Doppelerfassung von 
Emissionen im EU-Emissionshandel und mit Maßnahmen zum Erhalt der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit sowie zum Ausgleich unzumutbarer 
Härten. 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Emission von Treibhausgasen aus den in 
Anlage 1 genannten Brennstoffen, die gemäß Absatz 2 in Verkehr gebracht 
werden.  

(2) Brennstoffe gelten mit dem Entstehen der Energiesteuer nach § 8 
Absatz 1, § 9 Absatz 1, § 9a Absatz 4, § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 1 oder 
Absatz 2, § 18 Absatz 2, § 18a Absatz 1, § 19b Absatz 1, § 22 Absatz 1, § 23 
Absatz 1 und 1a, § 30 Absatz 1, § 32 Absatz 1, den §§ 34, 35, 36 Absatz 1, § 
37 Absatz 2 Satz 5 und 6, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 1, § 38 Absatz 1, § 
40 Absatz 1, § 41 Absatz 1, § 43 Absatz 1 oder § 44 Absatz 4 Satz 2 des 
Energiesteuergesetzes als in Verkehr gebracht. Brennstoffe gelten ebenfalls als 
in Verkehr gebracht, wenn sich an das Entstehen der Energiesteuer ein 
Verfahren der Steuerbefreiung nach § 37 Absatz 2 Nummer 3 oder Nummer 4 
des Energiesteuergesetzes anschließt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Dieses Gesetz gilt auch für Aufgaben im Zusammenhang mit 
Maßnahmen nach diesem Gesetz zur Kompensation der Doppelerfassung von 
Emissionen im EU-Emissionshandel und mit Maßnahmen zum Erhalt der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit sowie zum Ausgleich unzumutbarer 
Härten. 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Emission von Treibhausgasen aus den 
in Anlage 1 genannten Brennstoffen, die gemäß Absatz 2 und 2a in 
Verkehr gebracht werden. 

(2) Brennstoffe gelten mit dem Entstehen der Energiesteuer nach § 8 
Absatz 1, § 9 Absatz 1, § 9a Absatz 4, § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 1 oder 
Absatz 2, § 18 Absatz 2, § 18a Absatz 1, § 19b Absatz 1, § 22 Absatz 1, 
§ 23 Absatz 1 und 1a, § 30 Absatz 1, § 32 Absatz 1, den §§ 34, 35, 36 
Absatz 1, § 37 Absatz 2 Satz 5 und 6, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 1, § 
38 Absatz 1, § 40 Absatz 1, § 41 Absatz 1, § 43 Absatz 1 oder § 44 
Absatz 4 Satz 2 des Energiesteuergesetzes als in Verkehr gebracht. 
Brennstoffe gelten ebenfalls mit der unmittelbaren steuerfreien 
Verwendung im Rahmen eines Verfahrens nach § 37 Absatz 2 
Nummer 3 oder Nummer 4 des Energiesteuergesetzes als in Verkehr 
gebracht, wenn sich an das Entstehen der Energiesteuer ein Verfahren 
der Steuerbefreiung nach § 37 Absatz 2 Nummer 3 oder Nummer 4 des 
Energiesteuergesetzes anschließtsoweit sie nicht in einer dem EU-
Emissionshandel unterliegenden Anlage verwendet werden. 

(2a) Sofern Brennstoffe nicht bereits nach Absatz 2 als in Verkehr 
gebracht gelten, gelten sie als in Verkehr gebracht, wenn sie in 
Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung verwendet werden, die 
nach Nummer 8.1 des Anhangs 1 zur Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen einer Genehmigung bedürfen, so-
weit diese Anlagen nicht dem EU-Emissionshandel unterliegen. 

(3) Dieses Gesetz gilt auch für Aufgaben im Zusammenhang mit 
Maßnahmen nach diesem Gesetz zur Kompensation der 
Doppelerfassung von Emissionen im EU-Emissionshandel und mit 
Maßnahmen zum Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sowie 
zum Ausgleich unzumutbarer Härten. 

 



§ 3 
Begriffsbestimmungen 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Brennstoffemission: 
die Menge Kohlendioxid in Tonnen, die bei einer Verbrennung von Brennstoffen 
nach Anlage 1 freigesetzt werden kann und dem Verantwortlichen infolge des 
Inverkehrbringens nach § 2 Absatz 2 zugerechnet wird; 
 
 
[…] 

3. Verantwortlicher: 
die natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die für die 
Tatbestände nach § 2 Absatz 2 als Steuerschuldner definiert ist, auch wenn 
sich ein Verfahren der Steuerbefreiung anschließt; in den Fällen des § 7 Absatz 
4 Satz 1 des Energiesteuergesetzes tritt der Dritte (Einlagerer) als 
Verantwortlicher an die Stelle des Steuerlagerinhabers; 

 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
10. Energiesteuergesetz 
das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 
1007), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 
856, 908) geändert worden ist. 

 
[…] 
 
 

 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. Brennstoffemission: 
die Menge Kohlendioxid in Tonnen, die bei einer Verbrennung von Brennstoffen 
nach Anlage 1 freigesetzt werden kann und dem Verantwortlichen infolge des 
Inverkehrbringens nach § 2 Absatz 2 zugerechnet wird; 
 
 
[…] 

3. Verantwortlicher: 
die natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die für die 
Tatbestände nach § 2 Absatz 2 als Steuerschuldner definiert ist, auch wenn 
sich ein Verfahren der Steuerbefreiung anschließt; in den Fällen des § 7 Absatz 
4 Satz 1 des Energiesteuergesetzes tritt der Dritte (Einlagerer) als 
Verantwortlicher an die Stelle des Steuerlagerinhabers; 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
10. Energiesteuergesetz 
das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 
1007), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 
856, 908) geändert worden ist. 

 
[…] 

 
11. Verfahren zur Kohlenstoffverwendung: 
Prozesse, bei denen abgeschiedener Kohlenstoff, der grundsätzlich nicht 
vermeidbaren Prozessemissionen entspringt, einer Verwendung der Art 
zugeführt wird, dass eine Freisetzung der abgeschiedenen Menge an 
Kohlenstoff in die Atmosphäre über 1.000 Jahre hinweg zu nicht mehr als 
1 vom Hundert erfolgt. Dabei ist es unschädlich soweit eine etwaig 
freigesetzte Menge an Kohlenstoff bei Prozessen oder 
Kohlenstoffverwendungen die Menge an 1 vom Hundert freigesetztem 
Kohlenstoff in 1.000 Jahren übersteigt, wenn die übersteigende Menge an 
Kohlenstoff mit derselben klimaschädlichen Wirkung der Atmosphäre 
wieder entzogen und in einem Kohlenstoffspeicher i. S. d. § 3 Nr. 7 KSpG 
nach den Vorgaben des KSpG gespeichert oder wieder einem Verfahren 
zur Kohlenstoffweiterverwendung zugeführt wird. 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 
 
1. Brennstoffemission: 
die Menge Kohlendioxid in Tonnen, die bei einer Verbrennung von 
Brennstoffen nach Anlage 1 freigesetzt werden kann und dem 
Verantwortlichen infolge des Inverkehrbringens nach § 2 Absatz 2 oder 
2a zugerechnet wird; 
 
[…] 

3. Verantwortlicher 
in den Fällen des 

a) § 2 Absatz 2 Satz 1 die natürliche oder juristische Person oder Perso-
nengesellschaft, die für die dort genannten Tatbestände als Steuer-
schuldner definiert ist, auch wenn sich ein Verfahren der Steuerbefreiung 
anschließt; in den Fällen des 
b) § 2 Absatz 2 Satz 2 abweichend von Nummer 1 der 
Erlaubnisinhaber gemäß § 37 Absatz 1 Satz 1 des 
Energiesteuergesetzes, 
c) § 2 Absatz 2a Satz 1 der Betreiber der Anlage, 
d) § 7 Absatz 4 Satz 1 des Energiesteuergesetzes tritt der der an die 
Stelle des Steuerlagerinhabers tretende Dritte (Einlagerer)als 
Verantwortlicher an die Stelle des Steuerlagerinhabers; 

[…] 
 
10. Energiesteuergesetz 
das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 
660, 1007), das zuletzt durch Artikel 34 des Gesetzes vom 22. Juni 2019 
30. März 2021 (BGBl. I S. 856, 908607) geändert worden ist. 

 
[…] 
 
11. Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen: 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung 
der Bekannt-machung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 69) 
geändert worden ist. 



§ 4 
Jährliche Emissionsmengen 

§ 4 
Jährliche Emissionsmengen 

 

(1) Für jedes Kalenderjahr innerhalb einer Handelsperiode wird eine Menge 
an Brennstoffemissionen in Deutschland festgelegt, welche hinsichtlich der 
Brennstoffemissionen die Einhaltung der Minderungsverpflichtung der 
Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 
1 der EU-Klimaschutzverordnung gewährleistet (jährliche Emissionsmenge). 
Die jährliche Emissionsmenge wird aus den jährlichen Emissionszuweisungen 
für die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 4 Absatz 3 der EU-
Klimaschutzverordnung, multipliziert mit dem prozentualen Anteil der nicht vom 
EU-Emissionshandel erfassten Brennstoffemissionen an den nicht vom EU-
Emissionshandel erfassten gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland 
im Durchschnitt des fünften bis dritten Jahres vor Beginn der jeweiligen 
Handelsperiode, gebildet. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die jährlichen 
Emissionsmengen nach Maßgabe des Absatzes 1 festzulegen. 

(3) Die jährliche Emissionsmenge nach Absatz 1 ist jeweils um die Menge 
an Brennstoffemissionen zu erhöhen, für die sowohl nach diesem Gesetz 
Emissionszertifikate als auch nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 
Berechtigungen für direkte Emissionen abgegeben werden müssen. Sofern sich 
nachträglich Abweichungen des geschätzten vom tatsächlichen Umfang der 
Brennstoffemissionen ergeben, für die sowohl nach diesem Gesetz Zertifikate 
als auch nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz Berechtigungen 
abgegeben werden müssen, ist dies bei der Erhöhung der Menge in den 
Folgejahren zu berücksichtigen. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten zur Berechnung 
der jährlichen Erhöhung nach Absatz 3 festzulegen. 

 (1) Für jedes Kalenderjahr innerhalb einer Handelsperiode wird eine Menge 
an Brennstoffemissionen in Deutschland festgelegt, welche hinsichtlich der 
Brennstoffemissionen die Einhaltung der Minderungsverpflichtung der 
Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 
1 der EU-Klimaschutzverordnung und den Vorgaben des KSG in seiner 
jeweils geltenden Fassung gewährleistet (jährliche Emissionsmenge). Die 
jährlichen Emissionsmengen ergeben sich aus der im folgenden 
abgebildeten Tabelle. Die jährliche Emissionsmenge wird aus den jährlichen 
Emissionszuweisungen für die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 4 
Absatz 3 der EU-Klimaschutzverordnung, multipliziert mit dem prozentualen 
Anteil der nicht vom EU-Emissionshandel erfassten Brennstoffemissionen an 
den nicht vom EU-Emissionshandel erfassten gesamten 
Treibhausgasemissionen in Deutschland im Durchschnitt des fünften bis dritten 
Jahres vor Beginn der jeweiligen Handelsperiode, gebildet. 

Jahr  Absolute Jahresmenge in Millionen Tonnen CO2-Äquivalent 

2022  293 
2023  274 
2024 254 
2025 234 
2026 214 
2027 193 
2028 172 
2029 151 
2030 130 
2031 108 
2032 87 
2033 65 
2034 44 
2035 22 
2036 0 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die jährlichen Emissionsmengen 
nach Maßgabe des Absatzes 1 festzulegen. 

 (3) Die jährliche Emissionsmenge nach Absatz 1 ist jeweils um die Menge 
an Brennstoffemissionen zu erhöhen, für die sowohl nach diesem Gesetz 
Emissionszertifikate als auch nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 
Berechtigungen für direkte Emissionen abgegeben werden müssen. Sofern sich 
nachträglich Abweichungen des geschätzten vom tatsächlichen Umfang der 
Brennstoffemissionen ergeben, für die sowohl nach diesem Gesetz Zertifikate 
als auch nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz Berechtigungen 
abgegeben werden müssen, ist dies bei der Erhöhung der Menge in den 
Folgejahren zu berücksichtigen. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten zur Berechnung 
der jährlichen Erhöhung nach Absatz 3 festzulegen. 

 



(5) Die zuständige Behörde bestimmt die jährliche Erhöhungsmenge nach 
den Vorgaben des Absatzes 3 sowie nach den Vorgaben der 
Rechtsverordnung nach Absatz 4 und macht diese im Bundesanzeiger bekannt. 

(5) Die zuständige Behörde bestimmt die jährliche Erhöhungsmenge nach 
den Vorgaben des Absatzes 3 sowie nach den Vorgaben der Rechtsverordnung 
nach Absatz 4 und macht diese im Bundesanzeiger bekannt. 

§ 5 
Flexibilisierungsinstrumente nach der EU-

Klimaschutzverordnung 

§ 5 
Flexibilisierungsinstrumente nach der EU-

Klimaschutzverordnung(aufgehoben) 

 

(1) Soweit während der Einführungsphase nach § 10 Absatz 2 Satz 1 und 2 
und für die Dauer der Anwendung eines Preiskorridors die jährliche 
Emissionsmenge nach § 4 Absatz 1 und 3 für ein Kalenderjahr innerhalb der 
Handelsperiode überschritten wird und die Jahresmengen der EU-
Klimaschutzverordnung nicht eingehalten werden, wird der darüber 
hinausgehende Bedarf an Emissionszertifikaten durch Nutzung von 
Flexibilisierungsmöglichkeiten nach der EU-Klimaschutzverordnung, 
einschließlich des Zukaufs einer entsprechenden Menge an 
Emissionszuweisungen aus anderen Mitgliedstaaten, gedeckt. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten zur Berechnung 
des zusätzlichen Bedarfs nach Absatz 1 zu regeln, insbesondere zur 
Berücksichtigung 

1. der Anrechnung möglicher Überschüsse an Emissionszuweisungen 
durch Minderungen in anderen Sektoren, 

2. der Menge der ausgegebenen, aber nicht abgegebenen 
Emissionszertifikate in einem Jahr und 

3. der tatsächlichen Schnittmenge, die sich nach § 4 Absatz 3 ergibt. 

(1) Soweit während der Einführungsphase nach § 10 Absatz 2 Satz 1 und 2 
und für die Dauer der Anwendung eines Preiskorridors die jährliche 
Emissionsmenge nach § 4 Absatz 1 und 3 für ein Kalenderjahr innerhalb der 
Handelsperiode überschritten wird und die Jahresmengen der EU-
Klimaschutzverordnung nicht eingehalten werden, wird der darüber 
hinausgehende Bedarf an Emissionszertifikaten durch Nutzung von 
Flexibilisierungsmöglichkeiten nach der EU-Klimaschutzverordnung, 
einschließlich des Zukaufs einer entsprechenden Menge an 
Emissionszuweisungen aus anderen Mitgliedstaaten, gedeckt. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten zur Berechnung 
des zusätzlichen Bedarfs nach Absatz 1 zu regeln, insbesondere zur 
Berücksichtigung 

1. der Anrechnung möglicher Überschüsse an Emissionszuweisungen 
durch Minderungen in anderen Sektoren, 

2. der Menge der ausgegebenen, aber nicht abgegebenen 
Emissionszertifikate in einem Jahr und 

3. der tatsächlichen Schnittmenge, die sich nach § 4 Absatz 3 ergibt. 

 

§ 7 
Ermittlung und Bericht über Brennstoffemissionen 

 § 7 
Ermittlung und Bericht über Brennstoffemissionen 

[…] 
 
(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Anforderungen an die Ermittlung 
der Brennstoffemissionen und die Berichterstattung zu regeln, insbesondere 
kann sie  
 

 […] 
 
(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Anforderungen an die 
Ermittlung der Brennstoffemissionen und die Berichterstattung zu regeln, 
insbesondere kann sie  
 



1. Vorgaben an die Emissionsermittlung, die Berichterstattung und die 
Verifizierung machen, 
2. Standardwerte für Emissionsfaktoren von Brennstoffen festlegen; dabei 
sollen die biogenen Brennstoffemissionen bei entsprechendem 
Nachhaltigkeitsnachweis sowie Klärschlämme mit dem Emissionsfaktor Null 
belegt werden, 
3. Erleichterungen für die Berichterstattung und für die Verifizierung bei 
ausschließlicher Ermittlung und Berichterstattung nach 
Standardemissionsfaktoren vorsehen, 
4. für die ersten beiden Berichtsjahre anordnen, dass die Ermittlung der 
Brennstoffemissionen ausschließlich unter Anwendung der 
Standardemissionsfaktoren vorgenommen wird, 
5. Einzelheiten regeln zur Vermeidung von Doppelerfassungen durch 
Freistellung von der Berichtspflicht für Brennstoffemissionen, die bereits 
nachweislich Gegenstand der Emissionsberichterstattung waren. 
 
(5) Doppelbelastungen infolge des Einsatzes von Brennstoffen in einer dem 
EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage sind möglichst vorab zu 
vermeiden. Die Bundesregierung wird bis zum 31. Dezember 2020 durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
Anforderungen und Verfahren festlegen, wie der Verantwortliche insbesondere 
im Falle einer Direktlieferung von Brennstoffen an ein Unternehmen und deren 
Einsatzes in einer dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage eine 
entsprechende Menge an Brennstoffemissionen von den nach Absatz 1 zu 
berichtenden Brennstoffemissionen abziehen kann, soweit durch den 
Emissionsbericht nach § 5 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes der 
Einsatz dieser Brennstoffe nachgewiesen ist. 
 

1. Vorgaben an die Emissionsermittlung, die Berichterstattung und 
die Verifizierung machen, 
2. Standardwerte für Emissionsfaktoren von Brennstoffen festlegen; 
dabei sollen die biogenen Brennstoffemissionen bei entsprechendem 
Nachhaltigkeitsnachweis sowie Klärschlämme mit dem Emissionsfaktor 
Null belegt werden, 
3. Erleichterungen für die Berichterstattung und für die Verifizierung 
bei ausschließlicher Ermittlung und Berichterstattung nach 
Standardemissionsfaktoren vorsehen, 
4. für die ersten beiden Berichtsjahre anordnen, dass die Ermittlung 
der Brennstoffemissionen ausschließlich unter Anwendung der 
Standardemissionsfaktoren vorgenommen wird, 
5. Einzelheiten regeln zur Vermeidung von Doppelerfassungen 
durch Freistellung von der Berichtspflicht für Brennstoffemissionen, die 
bereits nachweislich Gegenstand der Emissionsberichterstattung waren. 
 
(5) Doppelbelastungen infolge des Einsatzes von Brennstoffen in 
einer dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage sind möglichst 
vorab zu vermeiden. Die Bundesregierung wird bis zum 31. Dezember 
2020 durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, Anforderungen und Verfahren festlegen, wie der 
Verantwortliche insbesondere im Falle einer Direktlieferung von 
Brennstoffen an ein Unternehmen und deren Einsatzes in einer dem EU-
Emissionshandel unterliegenden Anlage oder direkten Verwendung 
von Brennstoffen in seiner dem EU-Emissionshandel unterliegenden 
Anlage eine entsprechende Menge an Brennstoffemissionen von den 
nach Absatz 1 zu berichtenden Brennstoffemissionen abziehen kann, 
soweit durch den Emissionsbericht nach § 5 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes der Einsatz dieser Brennstoffe nachgewiesen 
ist. 
 

§ 9 
Emissionszertifikate 

§ 9 
Emissionszertifikate 

§ 9 
Emissionszertifikate 

(1) Auf den Emissionszertifikaten ist die Zuordnung zu einer 
Handelsperiode sowie zu einem Kalenderjahr innerhalb dieser Handelsperiode 
erkennbar. Die Emissionszertifikate für Brennstoffemissionen sind ab dem 
ersten Jahr der jeweiligen Handelsperiode gültig. Abweichend von den Sätzen 
1 und 2 sind Emissionszertifikate, die während der Einführungsphase nach § 10 
Absatz 2 Satz 2 veräußert werden, nur für das auf dem Emissionszertifikat 
erkennbare Kalenderjahr für die Abdeckung der Brennstoffemissionen dieses 
Kalenderjahres oder des Vorjahres gültig. Die Bundesregierung wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, für die Dauer der Anwendung des Preiskorridors nach § 10 
Absatz 2 Satz 4 die Gültigkeit der Emissionszertifikate abweichend von Satz 2 
zu beschränken. Der Inhaber von Emissionszertifikaten kann jederzeit auf sie 
verzichten und ihre Löschung verlangen. 

[…] 

(1)  Auf den Emissionszertifikaten ist die Zuordnung zu einer 
Handelsperiode sowie zu einem Kalenderjahr innerhalb dieser Handelsperiode 
erkennbar. Die Emissionszertifikate für Brennstoffemissionen sind ab dem 
ersten Jahr der jeweiligen Handelsperiode gültig. Abweichend von den Sätzen 1 
und 2 sind Emissionszertifikate, die während der Einführungsphase nach § 10 
Absatz 2 Satz 2 veräußert werden, nur für das auf dem Emissionszertifikat 
erkennbare Kalenderjahr für die Abdeckung der Brennstoffemissionen dieses 
Kalenderjahres oder des Vorjahres gültig. Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für 
die Dauer der Anwendung des Preiskorridors nach § 10 Absatz 2 Satz 4 die 
Gültigkeit der Emissionszertifikate abweichend von Satz 2 zu beschränken. Der 
Inhaber von Emissionszertifikaten kann jederzeit auf sie verzichten und ihre 
Löschung verlangen. 

[…] 

(1) Auf den Emissionszertifikaten ist die Zuordnung zu einer 
Handelsperiode sowie zu einem Kalenderjahr innerhalb dieser 
Handelsperiode erkennbar. Die Emissionszertifikate für 
Brennstoffemissionen sind ab dem ersten Jahr der jeweiligen 
Handelsperiode gültig. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 sind 
Emissionszertifikate, die während der Einführungsphase nach § 10 
Absatz 2 Satz 2 veräußert werden, nur für das auf dem 
Emissionszertifikat erkennbare Kalenderjahr für die Abdeckung der 
Brennstoffemissionen dieses Kalenderjahres oder des Vorjahres der 
Vorjahre gültig. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für 
die Dauer der Anwendung des Preiskorridors nach § 10 Absatz 2 Satz 4 
die Gültigkeit der Emissionszertifikate abweichend von Satz 2 zu 
beschränken. Der Inhaber von Emissionszertifikaten kann jederzeit auf 
sie verzichten und ihre Löschung verlangen. 

[…] 

 



 § 9a 
Negative Emissionszertifikate 

 

 Für die Menge an Kohlendioxid in Tonnen, die mittels 
Kohlendioxidspeicher i. S. d. § 3 Nr. 7 KSpG oder Verfahren zur 
Kohlenstoffverwendung aus der Atmosphäre heraus gebunden wird, 
werden durch die zuständige Behörde negative Emissionszertifikate 
ausgestellt. Negative Emissionszertifikate werden im 
Emissionshandelsregister eingetragen und sind wie Emissionszertifikate 
veräußerbar. 

 

§ 10 
Veräußerung von Emissionszertifikaten 

§ 10 
Veräußerung von Emissionszertifikaten 

 

(1) Die nach § 4 Absatz 1 und 3 festgelegte Menge an 
Emissionszertifikaten sowie der zusätzliche Bedarf, der sich in der 
Einführungsphase nach Absatz 2 ergeben kann, werden durch die zuständige 
Behörde veräußert. Die Emissionszertifikate werden zum Festpreis verkauft 
und ab 2026 versteigert. Im Falle der Versteigerung wird die in einem 
Kalenderjahr zur Verfügung stehende Versteigerungsmenge in regelmäßigen 
Abständen in gleichen Teilmengen angeboten. Die zuständige Behörde stellt 
sicher, dass die Versteigerungstermine nach Absatz 3 spätestens zwei Monate 
im Voraus bekannt gemacht werden. 

(2) In der Einführungsphase werden die Emissionszertifikate zunächst zum 
Festpreis verkauft. Für die Dauer des Verkaufs beträgt der Festpreis pro 
Emissionszertifikat 

1. im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021: 25 Euro, 

2. im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022: 30 Euro, 

3. im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023: 35 Euro, 

4. im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024: 45 Euro, 

5. im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025: 55 Euro. 

Verantwortliche können bis zu 10 Prozent der in einem der Jahre 2021 bis 2025 
erworbenen Emissionszertifikate bis zum 30. September des jeweiligen 
Folgejahres zur Erfüllung der Abgabepflicht nach § 8 für das Vorjahr zu dem für 
dieses Jahr festgelegten Festpreis erwerben. Für das Jahr 2026 wird ein 
Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro pro Emissionszertifikat und 
einem Höchstpreis von 65 Euro pro Emissionszertifikat festgelegt. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, das Versteigerungsverfahren 
sowie Einzelheiten zum Verkauf zum Festpreis zu regeln. In der 
Rechtsverordnung sind insbesondere 

1. die zuständige Stelle festzulegen und 

( 1) Die nach § 4 Absatz 1 und 3 festgelegte Menge an 
Emissionszertifikaten sowie der zusätzliche Bedarf, der sich in der 
Einführungsphase nach Absatz 2 ergeben kann, werdenwird durch die 
zuständige Behörde veräußert. Die Emissionszertifikate werden 2021 zum 
Festpreis verkauft und ab 20262022 versteigert. Im Falle der Versteigerung wird 
die in einem Kalenderjahr zur Verfügung stehende Versteigerungsmenge in 
regelmäßigen Abständen in gleichen Teilmengen angeboten. Die zuständige 
Behörde stellt sicher, dass die Versteigerungstermine nach Absatz 3 spätestens 
zwei Monate im Voraus bekannt gemacht werden. 

(2) In der Einführungsphase werden die Emissionszertifikate zunächst zum 
Festpreis verkauft. Für die Dauer des Verkaufs beträgt der Festpreis pro 
Emissionszertifikat  

1.  im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021: 25 Euro, 

2.  im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022: 30 Euro, 

3.  im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023: 35 Euro, 

4.  im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024: 45 Euro, 

5.  im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025: 55 Euro. 

Verantwortliche können bis zu 10 Prozent der in einem der Jahre 2021 bis 2025 
erworbenen Emissionszertifikate bis zum 30. September des jeweiligen 
Folgejahres zur Erfüllung der Abgabepflicht nach § 8 für das Vorjahr zu dem für 
dieses Jahr festgelegten Festpreis erwerben. Für das Jahr 2026 wird ein 
Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro pro Emissionszertifikat und 
einem Höchstpreis von 65 Euro pro Emissionszertifikat festgelegt. 

 (3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, das Versteigerungsverfahren 
sowie Einzelheiten zum Verkauf zum Festpreis zu regeln. 2In der 
Rechtsverordnung sind insbesondere 

1. die zuständige Stelle festzulegen und 

 



2. die Regeln für die Durchführung des Versteigerungsverfahrens 
festzulegen; diese müssen objektiv, nachvollziehbar und diskriminierungsfrei 
sein und Vorkehrungen gegen die Beeinflussung der Preisbildung durch das 
Verhalten einzelner Bieter treffen. 

Im Falle des Verkaufs zum Festpreis kann in der Rechtsverordnung die 
Beauftragung einer anderen Stelle durch die zuständige Behörde vorgesehen 
werden. 

(4) Die Erlöse aus der Veräußerung stehen dem Bund zu. Die Kosten, die 
dem Bund durch die Wahrnehmung der ihm im Rahmen dieses Gesetzes 
zugewiesenen Aufgaben, einschließlich der gemäß § 11 entstehenden 
Ausgaben, entstehen und nicht durch Gebühren nach § 16 gedeckt sind, 
werden aus den Erlösen nach Satz 1 gedeckt, mit Ausnahme der Kosten nach 
§ 5. 

2. die Regeln für die Durchführung des Versteigerungsverfahrens 
festzulegen; diese müssen objektiv, nachvollziehbar und diskriminierungsfrei 
sein und Vorkehrungen gegen die Beeinflussung der Preisbildung durch das 
Verhalten einzelner Bieter treffen. 

Im Falle des Verkaufs zum Festpreis kann in der Rechtsverordnung die 
Beauftragung einer anderen Stelle durch die zuständige Behörde vorgesehen 
werden. 

 (4) Die Erlöse aus der Veräußerung stehen dem Bund zu. Die Kosten, die 
dem Bund durch die Wahrnehmung der ihm im Rahmen dieses Gesetzes 
zugewiesenen Aufgaben, einschließlich der gemäß § 11 entstehenden 
Ausgaben, entstehen und nicht durch Gebühren nach § 16 gedeckt sind, 
werden aus den Erlösen nach Satz 1 gedeckt, mit Ausnahme der Kosten nach 
§ 5. 

§ 11 
Ausgleich indirekter Belastungen 

§ 11 
Ausgleich indirekter Belastungen(Ausnahme von der 

 CO2-Bepreisung zugunsten einer klimaneutralen Wirtschaft) 

§ 11 
Ausgleich indirekter Belastungen 

(1) Entsteht durch die Einführung des Brennstoffemissionshandels nach 
diesem Gesetz eine unzumutbare Härte für ein betroffenes Unternehmen und 
ein mit diesem verbundenes Unternehmen, das mit seinem Kapital aus 
handels- oder gesellschaftsrechtlichem Rechtsgrund für die Risiken des 
Geschäftsbetriebes des betroffenen Unternehmens einstehen muss, gewährt 
die zuständige Behörde auf Antrag eine finanzielle Kompensation in der zur 
Vermeidung der unzumutbaren Härte erforderlichen Höhe. Dies gilt nicht für 
Verantwortliche im Sinne des § 3 Nummer 3. Von einer unzumutbaren Härte ist 
in der Regel nicht auszugehen, sofern die Brennstoffkosten eines 
Unternehmens, auch unter Berücksichtigung der durch die Einführung des 
Brennstoffemissionshandels verursachten direkten und indirekten zusätzlichen 
Kosten, nicht mehr als 20 Prozent der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten 
ausmachen oder wenn der Anteil der Zusatzkosten durch die Einführung des 
Brennstoffemissionshandels an der Bruttowertschöpfung nicht mehr als 20 
Prozent beträgt. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 

1. Einzelheiten zur Antragstellung und zu erbringenden Nachweisen zu regeln 
und 

2. die in den Sätzen 2 und 3 genannten Schwellenwerte anzupassen. 

(2) Die Bundesregierung wird durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten regeln über die vollständige 
finanzielle Kompensation für Anlagenbetreiber im Sinne des § 3 Nummer 2 des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, die Brennstoffe nach Anlage 1 
einsetzen, für die nach diesem Gesetz Emissionszertifikate abgegeben wurden 
und aufgrund deren Einsatz in der emissionshandelspflichtigen Anlage auch 
nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz Berechtigungen abgegeben 
werden müssen. Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Deutschen 
Bundestages. Hat sich der Deutsche Bundestag nach Ablauf von drei 
Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, gilt 
seine Zustimmung zu der unveränderten Rechtsverordnung als erteilt. 

(1) Entsteht durch die Einführung des Brennstoffemissionshandels nach 
diesem Gesetz eine unzumutbare Härte für ein betroffenes Unternehmen und 
ein mit diesem verbundenes Unternehmen, das mit seinem Kapital aus 
handels- oder gesellschaftsrechtlichem Rechtsgrund für die Risiken des 
Geschäftsbetriebes des betroffenen Unternehmens einstehen muss, gewährt 
die zuständige Behörde auf Antrag eine finanzielle Kompensation in der zur 
Vermeidung der unzumutbaren Härte erforderlichen Höhe. Dies gilt nicht für 
Verantwortliche im Sinne des § 3 Nummer 3. Von einer unzumutbaren Härte ist 
in der Regel nicht auszugehen, sofern die Brennstoffkosten eines 
Unternehmens, auch unter Berücksichtigung der durch die Einführung des 
Brennstoffemissionshandels verursachten direkten und indirekten zusätzlichen 
Kosten, nicht mehr als 20 Prozent der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten 
ausmachen oder wenn der Anteil der Zusatzkosten durch die Einführung des 
Brennstoffemissionshandels an der Bruttowertschöpfung nicht mehr als 20 
Prozent beträgt. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 

1. Einzelheiten zur Antragstellung und zu erbringenden Nachweisen zu 
regeln und 

2. die in den Sätzen 2 und 3 genannten Schwellenwerte anzupassen. 

(2) Die Bundesregierung wird durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten regeln über die vollständige 
finanzielle Kompensation für Anlagenbetreiber im Sinne des § 3 Nummer 2 des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, die Brennstoffe nach Anlage 1 
einsetzen, für die nach diesem Gesetz Emissionszertifikate abgegeben wurden 
und aufgrund deren Einsatz in der emissionshandelspflichtigen Anlage auch 
nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz Berechtigungen abgegeben 
werden müssen. Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Deutschen 
Bundestages. Hat sich der Deutsche Bundestag nach Ablauf von drei 
Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, gilt 
seine Zustimmung zu der unveränderten Rechtsverordnung als erteilt. 

(1) Entsteht durch die Einführung des Brennstoffemissionshandels 
nach diesem Gesetz eine unzumutbare Härte für ein betroffenes 
Unternehmen und ein mit diesem verbundenes Unternehmen, das mit 
seinem Kapital aus handels- oder gesellschaftsrechtlichem Rechtsgrund 
für die Risiken des Geschäftsbetriebes des betroffenen Unternehmens 
einstehen muss, gewährt die zuständige Behörde auf Antrag eine 
finanzielle Kompensation in der zur Vermeidung der unzumutbaren Härte 
erforderlichen Höhe. Dies gilt nicht für Verantwortliche im Sinne des § 3 
Nummer 3. Von einer unzumutbaren Härte ist in der Regel nicht 
auszugehen, sofern die Brennstoffkosten eines Unternehmens, auch 
unter Berücksichtigung der durch die Einführung des 
Brennstoffemissionshandels verursachten direkten und indirekten 
zusätzlichen Kosten, nicht mehr als 20 Prozent der 
betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten ausmachen oder wenn der Anteil 
der Zusatzkosten durch die Einführung des Brennstoffemissionshandels 
an der Bruttowertschöpfung nicht mehr als 20 Prozent beträgt. Die 
Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, 

1. Einzelheiten zur Antragstellung und zu erbringenden Nachweisen zu 
regeln und 

2. die in den Sätzen 2 und Satz 3 genannten Schwellenwerte 
anzupassen. 

(2) Die Bundesregierung wird durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten regeln über die 
vollständige finanzielle Kompensation für Anlagenbetreiber im Sinne des 
§ 3 Nummer 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, die 
Brennstoffe nach Anlage 1 einsetzen, für die nach diesem Gesetz 
Emissionszertifikate abgegeben wurden und aufgrund deren Einsatz in 
der emissionshandelspflichtigen Anlage auch nach dem Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz Berechtigungen abgegeben werden müssen. 
Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Deutschen 
Bundestages. Hat sich der Deutsche Bundestag nach Ablauf von drei 



(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die erforderlichen Maßnahmen 
zur Vermeidung von Carbon-Leakage und zum Erhalt der 
grenzüberschreitenden Wettbewerbsfähigkeit betroffener Unternehmen zu 
regeln. Die Maßnahmen sollen vorrangig durch finanzielle Unterstützung für 
klimafreundliche Investitionen erfolgen. Die Rechtsverordnung bedarf der 
Zustimmung des Deutschen Bundestages. Hat sich der Deutsche Bundestag 
nach Ablauf von sechs Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnung 
nicht mit ihr befasst, gilt seine Zustimmung zu der unveränderten 
Rechtsverordnung als erteilt. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die erforderlichen Maßnahmen 
zur Vermeidung von Carbon-Leakage und zum Erhalt der 
grenzüberschreitenden Wettbewerbsfähigkeit betroffener Unternehmen zu 
regeln. Die Maßnahmen sollen vorrangig durch finanzielle Unterstützung für 
klimafreundliche Investitionen erfolgen. Die Rechtsverordnung bedarf der 
Zustimmung des Deutschen Bundestages. Hat sich der Deutsche Bundestag 
nach Ablauf von sechs Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnung 
nicht mit ihr befasst, gilt seine Zustimmung zu der unveränderten 
Rechtsverordnung als erteilt. 

Der durch die Versteigerung der Zertifikate zu Gunsten eines 
Unternehmens im Sinne des § 2 Nr. 1 GFkW erzielte auch teilweise Erlös 
im Sinne des § 10 Absatz 4 Satz 1, wird diesem Unternehmen 
unverzüglich vom Bund erstattet. Dies gilt nur dann, wenn ein 
Unternehmen nach § 3 Absatz 1 GFkW von der CO2-Bepreisung 
ausgenommen wurde. Die Erstattung nach Satz 2 ist dem Bund 
zurückzuzahlen soweit das Unternehmen im Sinne des § 2 Nr. 1 GFkW 
Erlöse mit dem Weiterverkauf der Zertifikate erzielt. 

Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, 
gilt seine Zustimmung zu der unveränderten Rechtsverordnung als erteilt. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die erforderlichen 
Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon-Leakage und zum Erhalt der 
grenzüberschreitenden Wettbewerbsfähigkeit betroffener Unternehmen 
zu regeln. Die Maßnahmen sollen vorrangig durch finanzielle 
Unterstützung für klimafreundliche Investitionen erfolgen. Die 
Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Deutschen Bundestages. 
Hat sich der Deutsche Bundestag nach Ablauf von sechs 
Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, 
gilt seine Zustimmung zu der unveränderten Rechtsverordnung als erteilt. 

 

§ 12 
Nationales Emissionshandelsregister 

 § 12 
Nationales Emissionshandelsregister 

[…] 
 
(4) Die im Emissionshandelsregister verfügbaren Daten über die 
berichteten und geprüften Brennstoffemissionen der Verantwortlichen sowie 
über die von den Verantwortlichen zur Erfüllung der Abgabepflicht nach § 8 
abgegebenen Mengen an Emissionszertifikaten werden von der zuständigen 
Behörde öffentlich zugänglich gemacht. Die zuständige Behörde macht die 
Daten zu den von den Verantwortlichen vorgenommenen Übertragungen von 
Emissionszertifikaten nach Ablauf von fünf Jahren nach der Übertragung 
öffentlich zugänglich. 
 
[…] 

 […] 
 
(4) Die im Emissionshandelsregister verfügbaren Daten über die 
berichteten und geprüften Brennstoffemissionen der Verantwortlichen 
sowie über die von den Verantwortlichen zur Erfüllung der Abgabepflicht 
nach § 8 abgegebenen Mengen an Emissionszertifikaten werden von der 
zuständigen Behörde öffentlich zugänglich gemacht. Die zuständige 
Behörde macht die Daten zu den von den Verantwortlichen 
vorgenommenen Übertragungen von Emissionszertifikaten nach Ablauf 
von fünf Jahren nach der Übertragung öffentlich zugänglich. 
 
[…] 

§ 14 
Überwachung, Datenübermittlung 

 § 14 
Überwachung, Datenübermittlung 

[…] 
 
(4) Im Rahmen der Überprüfung der von Verantwortlichen nach § 7 
übermittelten Daten durch die zuständige Behörde übermittelt die 
Generalzolldirektion auf Ersuchen der zuständigen Behörde die im Rahmen des 
Besteuerungsverfahrens nach dem Energiesteuergesetz gemachten Angaben 
der Verantwortlichen, soweit diese Daten und Angaben für die Prüfung der 
Emissionsberichterstattung dieser Verantwortlichen von Bedeutung sind. Die 
Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten zur Datenübermittlung zu 
regeln, insbesondere das Nähere über den Umfang und die Form der 
erforderlichen Daten, die Festlegungen zur Auskunftsfrequenz und zur 
Bearbeitungsfrist, die Anforderung an das Verfahren zur Datenübermittlung 

 […] 
 
(4) Im Rahmen der Überprüfung der von Verantwortlichen nach § 7 
übermittelten Daten durch die zuständige Behörde übermittelt die 
Generalzolldirektion auf Ersuchen der zuständigen Behörde die im 
Rahmen des Besteuerungsverfahrens nach dem Energiesteuergesetz 
gemachten Angaben der Verantwortlichen, soweit diese Daten und 
Angaben für die Prüfung der Emissionsberichterstattung dieser 
Verantwortlichen von Bedeutung sind. Die Bundesregierung wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, Einzelheiten zur Datenübermittlung zu regeln, 
insbesondere das Nähere über den Umfang und die Form der 
erforderlichen Daten, die Festlegungen zur Auskunftsfrequenz und zur 



einschließlich der Art und Weise der Übermittlung der Daten. Im Falle eines 
automatisierten Abrufverfahrens oder eines automatisierten Anfrage- und 
Auskunftsverfahrens haben die beteiligten Stellen zu gewährleisten, dass dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung 
von Datenschutz und Datensicherheit getroffen werden, die insbesondere die 
Vertraulichkeit und Integrität der Daten gewährleisten; im Falle der Nutzung 
allgemein zugänglicher Netze sind dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechende Verschlüsselungsverfahren anzuwenden. 
 

Bearbeitungsfrist, die Anforderung an das Verfahren zur 
Datenübermittlung einschließlich der Art und Weise der Übermittlung der 
Daten. Im Falle eines automatisierten Abrufverfahrens oder eines 
automatisierten Anfrage- und Auskunftsverfahrens haben die beteiligten 
Stellen zu gewährleisten, dass dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und 
Datensicherheit getroffen werden, die insbesondere die Vertraulichkeit 
und Integrität der Daten gewährleisten; im Falle der Nutzung allgemein 
zugänglicher Netze sind dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechende Verschlüsselungsverfahren anzuwenden.ist die 
Übermittlung der im Rahmen 
1. von Besteuerungsverfahren nach dem Energiesteuergesetz, 
2. von Verfahren nach § 37c Absatz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgeset-zes und 
3. von Antragsverfahrens nach der Herkunfts- und 
Regionalnachweis-Durch-führungsverordnung zur Ausstellung von 
Herkunftsnachweisen für Strom aus erneuerbaren Energien zu den 
zur Stromerzeugung eingesetzten Energieträgern 
nach Art und wesentlichen Bestandteilen gemachten oder der 
jeweiligen anderen Behörde bekannt gewordenen Daten und 
Angaben der Verantwortlichen von der jeweiligen anderen Behörde 
an die zuständige Behörde zulässig, soweit diese Daten und 
Angaben für die Prüfung der Emissionsberichterstattung oder der 
Er-füllung der sonstigen emissionshandelsrechtlichen 
Verpflichtungen dieser Verant-wortlichen nach diesem Gesetz von 
Bedeutung sind und soweit nicht überwie-gende schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person entgegenstehen. Die 
Übermittlung von Daten und Angaben nach Satz 1 ist bis zum 
Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 auf Ersuchen 
der zuständigen Behörde anhand angemessener Stichproben 
außerhalb des automatisierten Abrufverfahrens durchzuführen. § 30 
Absatz 1 der Abgabenordnung steht Übermittlungen nach Satz 1 
und 2 nicht entgegen. 
 
(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, andere Behörden zur Übermittlung von Daten und Angaben 
nach Absatz 4 Satz 1 an die zuständige Behörde in einem au-
tomatisierten Abrufverfahren oder automatisierten Anfrage- und 
Auskunftsverfahren zu verpflichten. In der Rechtsverordnung nach 
Satz 1 können Einzelheiten zur Datenübermittlung, insbesondere 
das Nähere über den Umfang und die Form der erforderlichen Daten, 
die Festlegungen zur Auskunftsfrequenz und zur Bearbeitungsfrist, 
die Anforderung an das Verfahren zur Datenübermittlung 
einschließlich der Art und Weise der Übermittlung der Daten 
geregelt werden. Im Falle eines automatisierten Abrufverfahrens 
oder eines automatisierten Anfrage- und Auskunftsverfahrens 
haben die beteiligten Stellen zu gewährleisten, dass dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung 
von Datenschutz und Datensicherheit getroffen werden, die 
insbesondere die Vertraulichkeit und Integrität der Daten 
gewährleisten; im Falle der Nutzung allgemein zugänglicher Netze 
sind dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende 
Verschlüsselungsverfahren anzuwenden. 
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(1) Kommt ein Verantwortlicher seiner Abgabepflicht nach § 8 nicht nach, so 
setzt die zuständige Behörde für jede Tonne Kohlendioxidäquivalent, für die der 
Verantwortliche kein Emissionszertifikat abgegeben hat, eine Zahlungspflicht 
fest. Die Höhe der Zahlungspflicht entspricht 

1. in der Einführungsphase nach § 10 Absatz 2 Satz 1 und 2 für die Jahre 
mit einem Verkauf zum Festpreis für jedes nicht abgegebene 
Emissionszertifikat dem Doppelten des jeweiligen Festpreises, 

2. ansonsten der Höhe der für das entsprechende Jahr festzusetzenden 
Zahlungspflicht nach § 30 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes. 
 

Von einem Leistungsbescheid nach Satz 1 kann abgesehen werden, wenn der 
Verantwortliche seiner Abgabepflicht nach § 8 aufgrund höherer Gewalt nicht 
nachkommen konnte. Hat der Verantwortliche über die Brennstoffemissionen 
nach § 7 berichtet, ist die Festsetzung der Zahlungspflicht nur zulässig, soweit 
die Menge der abgegebenen Emissionszertifikate geringer ist als die Höhe der 
verifizierten Brennstoffemissionen im Emissionsbericht. 

(2) Soweit ein Verantwortlicher nicht ordnungsgemäß über die 
Brennstoffemissionen berichtet hat, schätzt die zuständige Behörde die dem 
Verantwortlichen zuzurechnenden Brennstoffemissionen. Die Schätzung ist 
Basis für die Abgabepflicht nach § 8. Die Schätzung unterbleibt, wenn der 
Verantwortliche im Rahmen der Anhörung zum Leistungsbescheid nach Absatz 
1 seiner Berichtspflicht ordnungsgemäß nachkommt. 

(3) Der Verantwortliche bleibt ungeachtet geleisteter Zahlungen nach 
Absatz 1 verpflichtet, die fehlenden Emissionszertifikate bis zum 30. September 
des Jahres abzugeben, das dem Verstoß gegen die Abgabe- oder 
Berichtspflicht folgt; sind die Brennstoffemissionen nach Absatz 2 geschätzt 
worden, so sind die Emissionszertifikate nach Maßgabe der erfolgten 
Schätzung abzugeben. 

(1) Kommt ein Verantwortlicher seiner Abgabepflicht nach § 8 nicht nach, 
so setzt die zuständige Behörde für jede Tonne Kohlendioxidäquivalent, für die 
der Verantwortliche kein Emissionszertifikat abgegeben hat, eine 
Zahlungspflicht fest. Die Höhe der Zahlungspflicht entspricht 

1. in der Einführungsphase nach § 10 Absatz 2 Satz 1 und 2 für die Jahre 
mit einem Verkauf zum Festpreis für jedes nicht abgegebene 
Emissionszertifikat dem Doppelten des jeweiligen Festpreises, 

2.  ansonsten der Höhe der für das entsprechende Jahr festzusetzenden 
Zahlungspflicht nach § 30 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes oder, sofern diese höher ist, der Summe des 
durch das Umweltbundesamt ermittelten Umweltschadens. 

Von einem Leistungsbescheid nach Satz 1 kann abgesehen werden, wenn der 
Verantwortliche seiner Abgabepflicht nach § 8 aufgrund höherer Gewalt nicht 
nachkommen konnte. Hat der Verantwortliche über die Brennstoffemissionen 
nach § 7 berichtet, ist die Festsetzung der Zahlungspflicht nur zulässig, soweit 
die Menge der abgegebenen Emissionszertifikate geringer ist als die Höhe der 
verifizierten Brennstoffemissionen im Emissionsbericht. 

 (2) Soweit ein Verantwortlicher nicht ordnungsgemäß über die 
Brennstoffemissionen berichtet hat, schätzt die zuständige Behörde die dem 
Verantwortlichen zuzurechnenden Brennstoffemissionen. Die Schätzung ist 
Basis für die Abgabepflicht nach § 8. Die Schätzung unterbleibt, wenn der 
Verantwortliche im Rahmen der Anhörung zum Leistungsbescheid nach Absatz 
1 seiner Berichtspflicht ordnungsgemäß nachkommt. 

(3) Der Verantwortliche bleibt ungeachtet geleisteter Zahlungen nach 
Absatz 1 verpflichtet, innerhalb von drei Monaten die fehlenden 
Emissionszertifikate bis zum 30. September des Jahres abzugeben, das dem 
Verstoß gegen die Abgabe- oder Berichtspflicht folgt; sind die 
Brennstoffemissionen nach Absatz 2 geschätzt worden, so sind die 
Emissionszertifikate nach Maßgabe der erfolgten Schätzung abzugeben. 

 (4)  Kommt der Verantwortliche seinen Verpflichtungen nach Absatz 3 
nicht nach, so reduzieren sich die jährlichen Zertifikatsmengen im Sinne 
des § 4 um die Anzahl an Zertifikaten, die der Menge an 
Brennstoffemissionen entsprechen für die der Verantwortliche keine 
Zertifikate nachweisen konnte. Die Reduktion der jährlichen 
Zertifikatsmenge im Sinne des § 4 erfolgt gleichmäßig über die 
verbleibenden Jahre bis zum Jahr 2035. Zudem ist die Vermeidung 
weiterer Brennstoffemissionen durch ein Verbot des Inverkehrbringens 
weiterer Brennstoffe im Sinne des § 1 durch den Verantwortlichen von der 
zuständigen Behörde durchzusetzen, soweit dies zur Sicherstellung der 
Einhaltung künftiger Zertifikatsmengen des Verantwortlichen erforderlich 
ist. 
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(1) Die Bundesregierung evaluiert dieses Gesetz und legt dem Bundestag 
bis zum 30. November 2022 sowie bis zum 30. November 2024 und dann alle 
vier Jahre einen Erfahrungsbericht vor. In dem Bericht berichtet sie 
insbesondere über den Stand der Implementierung und die Wirksamkeit des 
nationalen Emissionshandelssystems, über Auswirkungen der Festpreise und 
Preiskorridore nach § 10 Absatz 2 und macht auf dieser Basis 
erforderlichenfalls Vorschläge für gesetzliche Änderungen zur Anpassung und 
Fortentwicklung des Emissionshandelssystems. Dabei berücksichtigt sie die 
jährlichen Klimaschutzberichte nach § 10 des Bundes-Klimaschutzgesetzes. 
Die Möglichkeit zur gesetzlichen Anpassung der Festpreise und Preiskorridore 
bleibt unberührt. Sofern die Bundesregierung auf Grundlage des bis zum 30. 
November 2024 vorzulegenden Berichts eine Fortführung des Preiskorridors 
bei der Versteigerung für sinnvoll und erforderlich erachtet, macht sie im Jahr 
2025 einen Vorschlag für die rechtliche Umsetzung. 

(2) Das Umweltbundesamt unterstützt das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit bei der Erstellung des Erfahrungsberichts. 
Die betroffenen Bundesministerien werden durch das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit frühzeitig beteiligt und 
unterstützen das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit bei der Erarbeitung des Erfahrungsberichts. 

 (1)  Die Bundesregierung evaluiert dieses Gesetz und legt dem Bundestag 
bis zum 30. November 2022 sowie bis zum 30. November 2024 und dann alle 
vier Jahre einen Erfahrungsbericht vor und in den Folgejahren bis zum 
jeweils 30. November einen Erfahrungsbericht vor. In dem Bericht berichtet 
sie insbesondere über den Stand der Implementierung und die Wirksamkeit des 
nationalen Emissionshandelssystems, über Auswirkungen der Festpreise und 
Preiskorridore nach § 10 Absatz 2 und macht auf dieser Basis 
erforderlichenfalls Vorschläge für gesetzliche Änderungen zur Anpassung und 
Fortentwicklung des Emissionshandelssystems. Dabei berücksichtigt sie die 
jährlichen Klimaschutzberichte nach § 10 des Bundes-Klimaschutzgesetzes. 
Die Möglichkeit zur gesetzlichen Anpassung der Festpreise und Preiskorridore 
bleibt unberührt. Sofern die Bundesregierung auf Grundlage des bis zum 30. 
November 2024 vorzulegenden Berichts eine Fortführung des Preiskorridors bei 
der Versteigerung für sinnvoll und erforderlich erachtet, macht sie im Jahr 2025 
einen Vorschlag für die rechtliche Umsetzung. 

 (2)  Das Umweltbundesamt unterstützt das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit bei der Erstellung des Erfahrungsberichts. 
Die betroffenen Bundesministerien werden durch das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit frühzeitig beteiligt und 
unterstützen das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit bei der Erarbeitung des Erfahrungsberichts. 

 


